
 

 

 
Wichtiger Hinweis 

 
 

 

Gemäß § 4, Abs. 1, Nr. 16 der Landesverordnung über 
das Naturschutzgebiet „Ostufer des Großen 

Ratzeburger Sees“ vom 2. März 2000, 
 

ist es verboten, 
 

den Großen Ratzeburger See in diesem Bereich 
 

- siehe umseitige Übersichtskarte – 
 

mit Wasserfahrzeugen (Motor- und Segelboote sowie 
Surfbretter) zu befahren. 
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